
                                                      
 

Grundversorgungstarife 
- gültig ab: 01.April 2010 - 

 
 
 
Allgemeine Preise im Rahmen der Grundversorgungspflicht für die Versorgung mit 
elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Bliestal GmbH.  
Diese Preise gelten auch bei einer sog. Ersatzversorgung nach § 38 EnWG. Der 
Grundversorger ist die Stadtwerke Bliestal GmbH. 
 
 
Bedarfsart Haushalt       Bedarfsart Gewerbe 
           brutto                       netto      brutto 
25,38 Cent/kWh       21,84 Cent/kWh   25,99 Cent/kWh 
  3,57 Euro Grundpreis/Monat                10,12 Euro         12.04 Euro Grundpreis/Monat 
 
  Unsere Bruttopreise beinhalten die Energielieferung, 

Netznutzungsentgelte einschl. Messeinrichtung, 
Konzessionsabgaben und Öko-/Stromsteuer 
(derzeit 2,05 Cent/kWh) sowie die Auswirkungen der 
EEG- und KWK-Gesetze und die gesetzliche 
Umsatzsteuer (19 %). 
 

 
 
 


